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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL
DES

REGIERUNOSRATES DES KANTONS SoLcitHUi~
VOM

4. Februar 1969..., :.~. .~Nr. 538

Die Einwohnerg~meinden Daniken, Dulliken und Obergosgen unter

breiten dem Regierungsrat ihre Bebauungspläne bet~ff~nd das

Gebiet Hagnau zur Genehmigung.

Den 3 oben erwah.nten Gemeinden wurde vom Kant Bau—Departement

einpfohLen, die Planung im«Geb.i&t Ha~gnau gemeins~m durchzuführen.

Alle 3 Gemeinden erklarten sich mit d±eser Losung einverstanden

Das Ingenieurbüro J.W. Kyburz in Olten wurde mit der Aus~führung

dieser Planung beauftragt. Die Verfahren in den einzelnen ~e—

meinden wurden folgendermassen durchg~fuhrt

1. Gemeinde Däniken

Der Teil betreffend die Gemeinde Däniken wurde vorn 12. September

bis 12. Oktober 1966 öffentlich aufgd1~~t.ds~x ~an“en~fii~elt

die Strassen mit Baulinien und die Zonen—Ausscheidung Innert

der gesetz]ichen Fr~st wurden 3 Einspraohen eingereicht Nach

eingeleiteten Eir~.eprache—Verhandlungen mussten die Gemeindebe

horden feststellen, dass der Plan in der au~ge1egten Form wenig

Chance ha~e, genehmigt zu werden Es würde beschlossen, nur das

Strasseristuck mit den dazu gehorenden Baulinien von der Gemeinde—

grenze Dulliken bis zur Sägerei (Grund~‘tü~c‘k ~B Dä~niken Nr. 131)

sicherzustellen. Im Zusammenhang mit der Planung der Gemeinden

Dulliken und Obergosgen war es sehr wuns~henswert, wenigstens

dieses Teilstuck zu genehmigen. Da fur diesen Abschnitt auch

keine Einsprachen eingereicht wurden, hat der Gemeinderat an der

Sitzung vom 16 Januar 1967 dieses Strassenstuck genehmigt

Formell ist das Verfahren richtig durchgefuhrt Materiell ist

folgendes zu bemerken~ Die Strassenführung im Bereich der

Parzellen GB Daniken Nr 150, 151, 132 und 1065 ist im Einver

ständnis mit der Gemeinde von der Genehmi~ü äuunneii, da

im Zusammenhang mit der Industrieplanung über das Aarefeld noch

weitere Abklärungen nötig sind.

18731 .74000



—2—

II. Gemeinde Dulliken

Die Gemeinde Dulliken hat ihr Teilstück des Bebauungsplanes

Hagnau vom 17. März bis 17. April 1967 öffentlich aufgelegt.

Ein-Teil diese.s Gebietes war bereits- i~‘rühere Bebauungspläne

einbezogen und. verliert mit dem Inkrafttreten des vorliegenden

Plaaes seine Rechtsgultigkeit

Der.zur-Dis1~ussion stehende Plan regelt die Strassenn~it~ den.~

Baulinien und die Zonen. Einsprachen wurden keine eingereicht

Der Gemeinderat hat an der Sitzung vom 5 Juni 1967 den Plan ge

nehmigt, wozu er gemass ~ 15 des kantonalen Baugesetzes zustandig(

war.

Formell ist das Verfahren richtig durchgefuhrt. Materiell sind

auch keine Bemerkungen anzubringen.

III Gemeinde Obergdsgen

Die Gemeinde Obergösg~nhat mit,dem Zonenplan (RRB Nr. ~6825 vom

12 Dezember 1961) das Gebiet Hagnau betreffend Zonenzugehorig—

keit und Strassenfularungen geregelt Das Studium des Gesamt—

gebietes Hagnau ~ii~it den Gemeinden Däniken und Dulliken hat ge

zeigt, dass die Anordnung gemass dem vorerwalinten Zonenplan den

gestellten Anforderungen nicht in allen Punkten genugt und deshalb

abgeändert werden musste~;

In der Zeit vom 9 ~September bis 9 Okbober 1966 wurde dieser

neue Plan offentlich aufgelegt Innert der gesetzlichen Frist

wurden 2 Einsprachen eingereicht, die beide vom Gemeinderat

gütlich erledigt~werden konnten. An der Sitzüng vom 24. April

1967 wurde der Plan vom Gemeinderat genehmigt, wozu die~er

gemass~ § 15 des kantonalen Baugesetzes zustandig war.

Formell ist das Verfahren richtig durchgefuhrt Materiell ist

auch nichts zu bemerken
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Generell ist. für alle 3 Gemeinden folgendes zu bemerken~ Die be

stehenden Gemeindegrenzen stehen in einem ungunstigen Verhaltnis

zu der neu~n Planung. Wollte, man dieselben berü~k~ic~i‘big~eai,, wä~e

eine zweckmässige Planung in diesem Gebiet praktisdh uhmöglich.

Alle 3 Gemeinden werden deshalb e~‘sucht, nach der Plang~nehmigung

Grenzbereinigungen (Obergosgen — Dulliken, Obergosgen — Daniken)
in die wege zu 1e~ten.

Es wird

beschlossen
(

1. Die Bebauungspläne Hagnau der Gemeinden Däniken (~st~. Strassen—

stück ausgenommen), Dulliken und Obergösgen werden genehmigt.

2. Die Gemeinden Dulliken und Obergösgen werden verhalten, der

Kant. Planungsstelle noch je einen auf Leinwand aufgezogenen

Plan zuzustellen.

Einwohnergemein~~ Däniken

Genehmigungs gebühr und

Publikationskosten Fr 30.—— (Staatskanzlei Nr. 34 ) NN

~~
Genehmigungsgebj~r und

Publikationskcsten Fr 30.—— (Im Kontokorrent mit d~r Ein—
wohnergemeinde Dulliken zu
verrechnen)

(Staatskanzlei Nr. 35 ) KK

nwohner~emejndeObe~ös~en
- ~Genehmigungsgebühr und

Publikationekosten ~30.—— (Staatskanzlei Nr.36 ) NN

Der Stellvertreter
des Staatsschreibers:



• Bau-iepartement (4)
Kant.. Hochbai1~mt (2)
Kant. Tiefbauamt (2) - .~ • .•~ •~• ~

Ju.~ Sekretär des E~u—Departe~er~t.e~
Kant. Planungsstelle (6), mit Akten ür~d je 1 g~n.P1a~i
Kreisbauamt II, Olten, mit je 1 gen. Plan:.:
Amtschreiberei Olten, mit je 1 gen. Plan (Dulliken sind Obergösgen

folgt später)
Kant. Finanzverwaltung (2)
Ammaiinamt der Einwchnergemeinde Däniken
Baukommission der Einwohner~e.n 1ijd~,~]~äniken, mit 1 gen. Plan
.Anmannamt der Einwohnergeme.inde Dulliken
Baukommission der EinwbhnergeIfleindeDU]~llkefl, ~.j~~.1~..gen.-Plan
Arnmannamt der Einwohnergernei~nd.e. ‚Obergösgen
Baukommission der Einwohnergemeinde Obergösgeh, mit 1 gen. Plan
Ing. Büro J.W. Kyburz, Dornacherstrasse 11, Olten
Amtsblatt (Publikation mit. folgendem Text: “Die Bebauungspl~ne

Hagnau der G-emeinden D~niken, Dulliken und Ober~ösgö~i werden
genehmigt.1?) . •


